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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Rottstedt und Miihimann (AfD)
und

Antwort

des Thiuringer Ministeriums fiir Inneres, Kommunales und Landesentwicklung

Geplante Gemeindefusionen in Thiiringen — Folgen fur Blirgerndhe, kommunale
Identitat und Kosten

Die Landesregierung plant eine Neustrukturierung der kommunalen Landschaft in Tharingen durch weitere
Gemeindefusionen. Dafiir werden finanzielle Anreize wie Pramien und Entschuldungshilfen angekindigt.

Das Thuringer Ministerium fiir Inneres, Kommunales und Landesentwicklung hat die Kleine Anfra-
ge 8/935 vom 10. Juni 2025 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 30. Juli 2025 beantwortet:

1. Welche einzelnen Gemeinden in Thiringen sollen geman aktuellem Planungsstand fusioniert werden
(Gliederung nach Landkreisen und allen beteiligten Gemeinden sowie, falls bekannt, Angabe des jewei-
ligen zeitlichen Horizonts)?

Antwort:

Eingliederungen und Zusammenschlisse von Gemeinden erfolgen in Thiringen nach MalRgabe des
Leitbildes und der Leitlinien fur die Neugliederung der Gemeinden in Thiringen (Drucksache 6/4876)
auf der Basis des Freiwilligkeitsprinzips. Konkrete Planungen der Landesregierung fur die Neugliede-
rung bestimmter Gemeinden setzen daher die Einreichung eines Neugliederungsantrags und Uberein-
stimmende Neugliederungsbeschlisse der beteiligten Gemeinden voraus. Bis zur Einreichung der ent-
sprechenden Unterlagen liegt die Planung von und die Entscheidung Gber Gemeindeneugliederungen
in den Handen der Gemeinden.

Derzeit liegen der Landesregierung Antrdge und BeschlUsse fiir folgende Neugliederungen vor, die nach
den Vorstellungen der Gemeinden zum 1. Januar 2026 in Kraft treten sollen:

Landkreis Altenburger Land:
Eingliederung der Gemeinde Dobitschen in die Stadt Schmélin

Landkreis Weimarer Land:

Eingliederung der Gemeinde Kleinschwabhausen in die Gemeinde GroRschwabhausen sowie Eingliede-
rung der Gemeinden Kiliansroda und Mechelroda in die Gemeinde Mellingen unter dem Dach der Ver-
waltungsgemeinschaft ,Mellingen®

Die Neugliederungen wurden in den Entwurf der Landesregierung fir ein Thiringer Gesetz zur freiwilli-

gen Neugliederung kreisangehériger Gemeinden im Jahr 2026 und zur Anpassung gerichtsorganisato-
rischer Vorschriften aufgenommen, der dem Landtag bereits als Drucksache 8/1206 vorliegt.
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2. Welche Gesamtkosten erwartet die Landesregierung thiringenweit und mit welchen Kosten rechnet die
Landesregierung jeweils flir die Umsetzung der einzelnen geplanten Gemeindefusionen inklusive IT-An-
passung, Personalstruktur, Beschilderung und Offentlichkeitsarbeit (Gliederung der finanziellen Anga-
ben nach dem jeweiligen Grund)?

Antwort:

Wie in dem vorgenannten Gesetzentwurf (Drucksache 8/1206, S. 4 f.) dargelegt, rechnet die Landesre-
gierung fur die entsprechenden Gemeindeneugliederungen mit Gesamtkosten fir den Landeshaushalt
in Hohe von etwa 2,9 Millionen Euro, darunter etwa 2,7 Millionen Euro fur Neugliederungspramien, etwa
55.000 Euro fur Strukturbegleithilfen und etwa 87.000 Euro fur besondere Entschuldungshilfen. Diese
ergeben sich aus den nach MalRgabe der §§ 2 bis 4 des Thiringer Gesetzes zur Férderung freiwilliger
Gemeindeneugliederungen (ThiurGFfG) zu gewahrenden Finanzhilfen.

Die Kosten der praktischen Umsetzung der Neugliederungen durch die Gemeinden sind von den Ge-
meinden selbst zu tragen, wobei die nach § 2 ThirGFfG gewahrte, nicht zweckgebundene Neugliede-
rungspramie eine finanzielle Basis fir diese Kosten bieten kann.

Die Hohe der entsprechenden Fusionskosten in den betreffenden Kommunen ist von den jeweiligen Ge-
gebenheiten des Einzelfalls und von den im Umsetzungsprozess durch die Gemeinden im Rahmen ih-
res Selbstverwaltungsrechts zu treffenden Entscheidungen abhangig. Konkrete und hinreichend belast-
bare Vorausberechnungen hierzu sind aus Sicht der Landesregierung daher nicht moéglich.

3. Welche finanziellen oder welche weiteren Pramien plant die Landesregierung in welcher Hohe, um Ge-
meindefusionen in Thiringen zu férdern und auf welche Entschuldungshilfen in welcher jeweiligen Héhe
und abhangig von welchen einzelnen Faktoren kénnen fusionswillige Gemeinden zurtickgreifen (Auflis-
tung der einzelnen Voraussetzungen flr die jeweiligen Pramien oder Entschuldungshilfen)?

Antwort:

Die Finanzhilfeinstrumente fir freiwillige Gemeindeneugliederungen, die bis zum Ende des Jahres 2026
in Kraft treten, wurden durch den Landtag im Thiringer Gesetz zur Férderung freiwilliger Gemeindeneu-
gliederungen festgelegt. Sie umfassen die Neugliederungspramie, die Strukturbegleithilfe und die beson-
dere Entschuldungshilfe. Die Voraussetzungen fur die Gewahrung der jeweiligen Finanzhilfe und deren
Hohe sind in den §§ 2 bis 4 ThurGFfG festgelegt.

Uber diese Finanzhilfen hinaus wurden seit der 6. Legislaturperiode - soweit erforderlich - erganzende
Finanzhilfen in den einzelnen Neugliederungsgesetzen geregelt, die insbesondere den Erlass der Ruick-
zahlungsforderungen aus rickzahlbaren Bedarfszuweisungen sowie Kompensationsleistungen fiir be-
troffene Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise umfassten.

Mit Blick auf die finanzielle Unterstiitzung des Landes fir Gemeindeneugliederungen nach dem Auslau-
fen des Thiringer Gesetzes zur Forderung freiwilliger Gemeindeneugliederungen zum Ende des Jah-
res 2026 strebt das innerhalb der Landesregierung federfihrende Ministerium fiir Inneres, Kommunales
und Landesentwicklung eine Uberpriifung und zielgerichtete Weiterentwicklung der bisherigen Férder-
instrumente an. Ziel ist es, den Prozess der Verbesserung kommunaler Verwaltungsstrukturen auf frei-
williger Grundlage wirkungsvoll zu unterstiitzen und auf Basis der bisher gesammelten Erfahrungen die
Finanzhilfen hierfiir noch zielgenauer und effektiver auf die heutigen Unterstitzungsbedarfe auszurich-
ten. Eine Meinungsbildung der Landesregierung hierzu ist bisher noch nicht erfolgt.

4. Wie hoch waren im Durchschnitt die tatsachlichen Fusionskosten vergangener Gemeindefusionen in
Thiringen seit dem Jahr 2015 und welche der beteiligten Gemeinden kamen zu welchen Anteilen dafir
auf (Gliederung nach Fusionsgemeinden und Kostenverteilung)?

Antwort:

Informationen zu den in den Gemeinden seit dem Jahr 2018 (den ersten Gemeindeneugliederungen der
6. Wahlperiode) entstandenen durchschnittlichen Fusionskosten und deren Verteilung zwischen den be-
teiligten Gemeinden liegen der Landesregierung nicht vor. Die erfragten Fusionskosten werden in den
Gliederungs- und Gruppierungsplanen beziehungsweise in Produkt- und Kontenrahmenplénen der Kom-
munen als solche statistisch nicht gesondert erfasst.
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Dariber hinaus werden bei einer Gemeindefusion durch Neugliederung in der Regel alle beteiligten Ge-
meinden zu einer einzigen Gemeinde zusammengeschlossen. Die neu gebildete Gemeinde tragt im Er-
gebnis die gesamten gemeindlichen Kosten der Fusion. Dies gilt fiir Gemeinden, die durch Eingliederun-
gen vergroflert wurden, entsprechend. Eine anteilige Kostentragung kommt aus hiesiger Sicht allenfalls
in dem (seltenen) Fall einer Gemeindeteilung in Betracht.

5. Welche Einsparungen erwartet die Landesregierung mittelfristig durch die Gemeindefusionen und auf
welchen Berechnungsmodellen beruhen diese Annahmen?

Antwort:

Das Ziel von Gemeindeneugliederungen besteht aus Sicht der Landesregierung nicht darin, Kosten
einzusparen. Vielmehr zielt die Neugliederung der Gemeinden nach dem bereits angesprochenen Leit-
bild darauf ab, durch eine strukturelle Starkung leistungs- und verwaltungsstarke Gebietskdrperschaf-
ten zu schaffen, die dauerhaft in der Lage sind, die ihnen obliegenden Aufgaben sachgerecht, burger-
nah, rechtssicher und eigenverantwortlich wahrzunehmen (siehe Drucksache 6/4876 unter Punkt I. 1).

Freiwillige Fusionen stellen eine Reaktion der Gemeinden auf steigende Herausforderungen fiir die kom-
munale Ebene dar, die sich unter anderem aus der demografischen Entwicklung, dem zunehmenden
Fachkraftemangel, der Digitalisierung sowie der Notwendigkeit von erheblichen Infrastrukturinvestitionen
ergeben und die durch eine Blindelung der kommunalen Ressourcen besser bewaltigt werden kénnen.

Zwar ermoglichen Gemeindefusionen durch Effizienzsteigerungen beziehungsweise Skalierungseffekte
grundsatzlich auch eine Senkung der Pro-Kopf-Kosten. Inwieweit diese realisiert werden kénnen, hangt
aber in starkem Male von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort ab und von den Entscheidungen, die
die Gemeinden im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts, etwa in Bezug auf die Zusammenlegung ge-
meindlicher Einrichtungen, treffen.

Konkrete Einsparungserwartungen bei den neu gegliederten beziehungsweise neu zu gliedernden Kom-
munen sind daher nicht gegeben und auch nicht bezifferbar. Dies gilt entsprechend fir Einsparungser-
wartungen im Landeshaushalt.

6. Ist die Landesregierung im Besitz von Evaluationsberichten zu friilheren Gemeindefusionen wie bei-
spielsweise beziiglich der Gemeinde Am Ettersberg (Landkreis Weimarer Land) oder der Stadt Kalten-
nordheim (Landkreis Schmalkalden-Meiningen), aus denen sich Erfolge oder Misserfolge ableiten las-
sen; wenn ja, wie lauten die zentralen Ergebnisse und was ergibt sich daraus fir die Zukunft?

Antwort:

Das federfiihrend zustandige Innenministerium hat im Jahr 2021 eine Evaluierung der in der 6. Legisla-
turperiode umgesetzten Gemeindeneugliederungen eingeleitet, um die in den fusionierten Gemeinden
vorliegenden Erkenntnisse und Erfahrungen im Rahmen der Méglichkeiten auszuwerten und fur kiinfti-
ge Neugliederungen nutzbar zu machen. Diese Evaluierung ist langfristig ausgerichtet, da die wesent-
lichen Effekte gemeindlicher Neugliederungen in der Regel erst mittel- bis langfristig deutlich werden.
Sie zielt dabei nicht auf die Erfassung statistischer Daten, sondern auf praktische Erfahrungswerte, wo-
bei insbesondere die Prozessablaufe in Vorbereitung und Umsetzung der Gemeindeneugliederungen,
die Begleitung und Unterstiitzung der Gemeinden durch die Rechtsaufsichtsbehérden sowie die Bewer-
tung der Ergebnisse durch die Kommunen im Fokus stehen.

Auftakt der Evaluierung war eine Befragung der neu gegliederten Gemeinden, an der sich mehr als die
Halfte der angefragten Gemeinden in schriftlicher Form oder im Rahmen von Gesprachsterminen beteiligt
haben, unter anderem auch die Gemeinde Am Ettersberg und die Stadt Kaltennordheim. Die hierbei ge-
wonnenen Erkenntnisse wurden am 2. Juni 2022 durch die damalige Staatssekretarin fir Kommunales,
Frau Schenk, im Innen- und Kommunalausschuss vorgestellt. Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Gemeinden, die sich an der Umfrage beteiligten, haben sich Giberwiegend positiv zu dem von ihnen
eingeschlagenen Weg einer Gemeindefusion geaullert. Aus keiner Antwort ging hervor, dass ein Ver-
zicht auf die Fusion in der Riickschau besser gewesen ware oder dass sich unlésbare Probleme erge-
ben hatten.
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Als besonders wichtig und forderlich fir den Prozess erwiesen sich aus Sicht der Gemeinden insbeson-
dere das Prinzip der Freiwilligkeit, die Unterstiitzung der Fusionen durch Finanzhilfen des Landes so-
wie eine offene Kommunikation zwischen den Neugliederungspartnern und gegenuber den Blrgern.

Die Phase der Umgestaltung der Verwaltungsstrukturen einschlief3lich der Anpassung des Ortsrechts
wurde erwartungsgemal von vielen Gemeinden als sehr anspruchsvoll beschrieben, wobei die konkre-
ten Herausforderungen zum Teil sehr unterschiedlich waren.

Die meisten Gemeinden schatzten ein, dass sich die Neugliederung grundsatzlich positiv auf ihre finan-
zZielle Situation ausgewirkt habe. Beschrieben wurden unter anderem eine effektivere Ressourcenverwal-
tung, das Heben von Einnahmequellen und Einsparungen von Ausgaben durch eine effektivere Verwal-
tung sowie bessere Mdglichkeiten fiir die Nutzung von Férdermitteln. Teilweise sahen sich Gemeinden
infolge der VergréRerung des Gemeindegebietes jedoch auch mit einem hohen Aufgabenzuwachs und/
oder mit ibernommenen Investitionsstaus beziehungsweise Schulden belastet, so dass diese erst lang-
fristig mit einer dauerhaften finanziellen Entlastung rechneten.

Des Weiteren schatzten die meisten Kommunalvertreter ein, dass die Interessen der Ortsteile gewahrt
sind, die Ortsteilblirgermeister und Ortsteilrate ausreichend einbezogen werden, die Ortsteile im neuen
Gemeinderat ausreichend vertreten sind und ausreichende Ortsteil-Budgets fur kulturelle Angelegen-
heiten und eigene Projekte gewahrt werden. In einigen Gemeinden brachte der Wandel der ehemals
eigenstandigen Gemeinden zu Ortsteilen beziehungsweise Ortschaften und die damit einhergehende
Veranderung der Kompetenzordnung gewisse Herausforderungen mit sich, die es zu bewaltigen galt.

Das ehrenamtliche Engagement der Blrger konnte nach Einschatzung der kommunalen Vertreter - von
einzelnen Ausnahmen abgesehen - vielerorts erhalten und teilweise durch eine bessere Finanzausstat-
tung beférdert werden.

In der Gesamtschau auf die Befragungsergebnisse zeigte sich, dass die Etablierung der neuen Struktu-
ren in den fusionierten Gemeinden einerseits durch eine Reihe von Gemeinsamkeiten gepragt war, an-
dererseits aber ebenso durch eine groRe Vielfalt bis hin zu deutlichen Unterschieden. Insoweit bestatig-
te sich, dass die Gegebenheiten der Gemeinden grundsatzlich nur sehr eingeschrankt vergleichbar sind
und immer individuell betrachtet und bewertet werden missen.

Die Evaluierung wurde im Rahmen eines landesweit ausgerichteten Kommunalkongresses ,Gemeinsam
starker am 15. Juli 2022 in Erfurt sowie jeweils einer Regionalkonferenz in den vier Planungsregionen
Thuringens vertieft, die im Dezember 2023 und Januar 2024 stattfanden. Die Veranstaltungen zielten auf
einen praxisorientierten Erfahrungsaustausch zu Gemeindeneugliederungen unter maf3geblicher Mitwir-
kung der Verantwortungstrager vor Ort. Die Ergebnisse des Kommunalkongresses 2022 kdnnen auf der
Homepage des Ministeriums fur Inneres, Kommunales und Landesentwicklung nachvollzogen werden.

Insgesamt hat die Evaluierung bestatigt, dass Thiringen mit der Starkung kommunaler Verwaltungsstruk-
turen durch freiwillige Gemeindefusionen auf einem notwendigen und richtigen Weg ist. Der Prozess der
Evaluierung soll auch kinftig fortgesetzt werden. Ziel ist es hierbei in erster Linie, den Erfahrungsaus-
tausch neu gegliederter sowie neu zu gliedernder Gemeinden untereinander und mit dem fir Kommu-
nalrecht zustandigen Ministerium weiter zu beférdern sowie bei Bedarf ggf. erforderliche Anpassungen
des Verfahrens und/oder der unterstiitzenden Malinahmen des Landes vorzunehmen.

7. Wie wird sichergestellt — gegebenenfalls durch eine Anpassung der Thiringer Kommunalordnung —, dass
in fusionierten Gemeinden kleinere Ortsteile weiterhin angemessen politisch vertreten sind?

Antwort:

Die Tharinger Kommunalordnung (ThirKO) enthalt eine Reihe von Instrumenten, die den Schutz der In-
teressen der ehemals eigenstéandigen Gemeinden und ihrer Einwohnerschaft beziehungsweise kleine-
rer Ortsteile gewahrleisten.

Hinsichtlich der Mitwirkung im Gemeinderat sieht § 9 Abs. 5 ThirKO vor, dass im Falle der Eingliede-
rung einer Gemeinde flr den Rest der gesetzlichen Amtszeit der Gemeinderat der aufnehmenden Ge-
meinde im Verhaltnis der Einwohnerzahlen der Gemeinden, mindestens jedoch um ein Gemeinderats-
mitglied der einzugliedernden Gemeinde erweitert wird.
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Mit Blick auf kiinftige Gemeinderatswahlen in einer neu gegliederten Gemeinde kann nach § 23 Abs. 3
Satz 2 ThirKO in der Hauptsatzung der Gemeinde bestimmt werden, dass die Zahl der zu wahlenden
Gemeinderatsmitglieder bis zum Ende der nachsten auf die allgemeinen Kommunalwahlen folgenden
gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats um eine gerade Zahl erhéht wird. Diese im Jahr 2018 einge-
fihrte Option fir eine VergrofRerung des Gemeinderates eroffnet den ehemaligen selbststandigen Ge-
meinden verbesserte Moglichkeiten, in dem neuen Gemeinderat ihre Belange und Interessen durch ei-
nen Vertreter wahrnehmen zu kénnen.

Des Weiteren wird gemaR § 45 Abs. 8 und § 45a Abs. 11 ThirKO bei einer Gemeindeneugliederung
grundsatzlich von Gesetzes wegen fir den Rest der gesetzlichen Amtszeit und die folgende gesetzli-
che Amtszeit des Gemeinderats flr das Gebiet der aufgeldsten Gemeinde die Ortsteil- beziehungswei-
se Ortschaftsverfassung eingefuhrt. In diesem Falle werden der bisherige Burgermeister und die bis-
herigen Gemeinderatsmitglieder in die Amter des Ortsteil-/Ortschaftsbirgermeisters und der Ortsteil-/
Ortschaftsratsmitglieder Gbergeleitet. Die ehemals eigenstandigen Gemeinden und ihre Organe verfl-
gen somit nach der Neugliederung und ihrer Uberleitung auf die Ortsteilebene (iber die in den §§ 45
und 45a ThurKO vorgesehenen Kompetenzen fur die Wahrnehmung der ortsspezifischen Interessen.

Uber diese Regelungen der Thiiringer Kommunalordnung hinaus haben die Gemeinden zudem die Még-
lichkeit, im Vorfeld der Fusion einen Neugliederungsvertrag zu schlieBen und in diesem in gewissem
Umfang ihre spezifischen Interessen durch verbindliche Festlegungen fiir die Zeit nach der Strukturan-
derung zu sichern.

8. Welche rechtlichen oder verwaltungsinternen Mechanismen sollen nach Ansicht der Landesregierung
verhindern, dass kleinere Ortsteile nach der Gemeindefusion in der Haushaltsplanung benachteiligt wer-
den?

Antwort:

Zunachst ist darauf hinzuweisen, dass nach den vorliegenden Erfahrungen fusionierte Gemeinden im
Regelfall sehr darum bemiiht sind, bei der Entscheidung Uber den Einsatz der zur Verfligung stehenden
Finanzmittel alle Ortsteile angemessen zu beriicksichtigen. Insoweit besteht regelmaRlig das Bewusst-
sein, dass dies ein wesentlicher Faktor fiir das erfolgreiche Zusammenwachsen der bisherigen eigen-
standigen Gemeinden zu einem funktionierenden Gemeinwesen ist.

Ungeachtet dessen treffen die an einer Neugliederung beteiligten Gemeinden in aller Regel Festlegun-
gen hinsichtlich der kinftigen Allokation der Finanzmittel in ihrem Neugliederungsvertrag. Hier werden
haufig — im Rahmen der verfigbaren Haushaltsmittel und unter dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit —
Prioritaten fir kiinftige Investitionen in den Gebieten der Ortsteile und den Erhalt bestehender offentli-
cher Einrichtungen festgelegt.

Im Ubrigen sehen § 45 Abs. 6 Satz 5 bis 7 und § 45a Abs. 9 Satz 1 bis 3 ThiirkO vor, dass die Gemein-
de jedem Ortsteil beziehungsweise jeder Ortschaft zur Erfullung seiner beziehungsweise ihrer Aufgaben
finanzielle Mittel im angemessenen Umfang in der Haushaltssatzung zur Verfiigung zu stellen hat und
dass die Hohe dieser finanziellen Mittel beginnend ab dem Haushaltsjahr 2019 funf Euro je Einwohner
betragt, sofern der Gemeinderat keine abweichende Festsetzung beschlief3t. Zugleich sieht das Gesetz
eine Erhdhung dieses Betrages entsprechend der Preisentwicklungsrate vor.

9. Wie bewertet die Landesregierung das Risiko, dass durch Gemeindefusionen regionale Identitaten, Tra-
ditionspflege und burgerschaftliches Engagement Schaden nehmen und wie wird das begrindet?

Antwort:

Freiwillige Gemeindefusionen gefahrden nach Auffassung der Landesregierung in keiner Weise regio-
nale ldentitaten, die Traditionspflege und das birgerschaftliche Engagement. Ausschlaggebend hierfir
ist zunachst, dass zwar kommunale Verwaltungsstrukturen zusammengelegt werden, die Orte jedoch
erhalten bleiben. Vor allem aber werden mit der Starkung der Leistungs- und Verwaltungskraft der Ge-
meinden Voraussetzungen dafiir geschaffen, ein lebendiges Ortsleben — trotz der demografischen Ent-
wicklung und seiner Folgen - zu bewahren, gegebenenfalls auch zu beférdern.

Zudem entscheiden die Gemeinden nach MaRRgabe des geltenden Freiwilligkeitsprinzips in eigener Ver-
antwortung, ob und mit welchen Partnern sie eine Fusion anstreben. Die Freiwilligkeit der Entscheidung,
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ob eine Neugliederung erfolgen soll, erhéht die Akzeptanz einer beschlossenen Strukturveranderung
und sichert damit die Voraussetzungen fiir das kiinftige blrgerschaftliche Engagement. Die eigenver-
antwortliche Entscheidung Uber die Wahl der Fusionspartner ermoglicht es den Gemeinden, auf der Ba-
sis ihrer tiefgehenden Kenntnisse der ortlichen Gegebenheiten die regionalen Identitdten und Traditio-
nen in besonderem Male zu berticksichtigen.

Zugleich stellen die Verbindungen zwischen den Gemeinden im Bereich der Identitdt und der Traditio-
nen bedeutsame Verflechtungsbeziehungen dar, die als gewichtige Gemeinwohlgesichtspunkte Bertck-
sichtigung finden, wenn der Gesetzgeber im Rahmen der verfassungsrechtlich gebotenen Gemeinwohl-
abwagung Uber die beantragten Neugliederungen entscheidet.

Die Traditionspflege wird dartber hinaus in besonderem Male rechtlich geschitzt, indem § 45 Abs. 6
Satz 1 Nr. 2und § 45a Abs. 6 Nr. 2 ThirKO den Ortsteilen und Ortschaften auf ihrem Gebiet die Entschei-
dungskompetenz fir die Pflege und Durchfihrung von Veranstaltungen des Brauchtums, der Heimatpfle-
ge und der kulturellen Tradition sowie die Férderung und Entwicklung des kulturellen Lebens zuweisen.

Im Rahmen der bereits in der Antwort zu Frage 6 angesprochene Evaluierung haben die Einschatzun-
gen der befragten kommunalen Vertreter bestatigt, dass zwar nicht immer alle Blirgerinnen und Birger
von den Vorteilen einer Gemeindeneugliederung tberzeugt werden kénnen, das ehrenamtliche burger-
schaftliche Engagement aber - von einzelnen Ausnahmen abgesehen - vielerorts erhalten und durch
eine bessere Finanzausstattung beziehungsweise gréfere Gestaltungsmaoglichkeiten befordert werden
kann. Inwieweit dies gelingt, hangt jedoch ganz wesentlich von dem jeweiligen Engagement vor Ort ab.

10.In welcher Form wird die Landesregierung die Einwohner betroffener Gemeinden vor der Umsetzung
von Gemeindefusionen angemessen beteiligen? Welche verbindlichen Birgerbeteiligungsformate, wie
beispielsweise Blrgerentscheide oder 6ffentliche Befragungen, schreibt die Landesregierung gegebe-
nenfalls auch vor jeder Gemeindefusion vor?

Antwort:

Die Neugliederungsentscheidung und deren Umsetzung sind wichtige Gemeindeangelegenheiten, Gber
die die Gemeinde die Einwohnerinnen und Einwohner nach § 15 Abs. 1 Satz 1 ThirKO zu unterrichten
hat. Uber die Form der Unterrichtung entscheidet die Gemeinde im Rahmen ihres Selbstverwaltungs-
rechts nach ihrem Ermessen.

Das federfuhrend zusténdige Ministerium fur Inneres, Kommunales und Landesentwicklung setzt sich
dafir ein, dass die Gemeinden ihre Einwohnerschaft bereits in einem frihen Stadium der Planungen fur
eine kommunale Strukturdnderung angemessen beteiligen. Hierzu weist es in seinen Beratungen und in
den auf seiner Internetseite abrufbaren Antworten auf haufig gestellte Fragen (FAQ) zu Gemeindeneu-
gliederungen darauf hin, dass die Einwohnerinnen und Einwohner — insbesondere um eine hinreichende
Akzeptanz und Unterstutzung der Neugliederung zu ermdglichen — durch die Gemeinde frihzeitig und
umfassend informiert sowie moglichst weitgehend in den Diskussionsprozess einbezogen werden soll-
ten. Nach hier vorliegenden Informationen wurde die Birgerbeteiligung in Vorbereitung von Gemeinde-
ratsbeschliissen zu kommunalen Neugliederungen durch die betroffenen Kommunen in der Regel au-
Rerordentlich umfassend, fundiert und systematisch realisiert.

Fir das nach der Beschlussfassung der Gemeinden stattfindende Gesetzgebungsverfahren zu einem
Neugliederungsgesetz sehen Artikel 92 Abs. 2 Satz 3 der Verfassung des Freistaats Thiringen und § 9
Abs. 3 Satz 2 ThirKO eine verpflichtende Anhérung aller Einwohnerinnen und Einwohner der unmittel-
bar betroffenen Gemeinden vor. Das Anhérungsgebot ist aufgrund seiner verfassungsrechtlichen Veran-
kerung in besonderem Male geschitzt, da dessen Nichteinhaltung zur Verfassungswidrigkeit und somit
zur Nichtigkeit der Neugliederung fiihren wiirde.

Auf Basis der entsprechenden Regelungen erfolgt in Thiringen ein schriftliches Anhérungsverfahren zu
den jeweiligen Gesetzentwirfen, das im Auftrag des Landtags und unter Koordinierung des Ministeri-
ums flr Inneres, Kommunales und Landesentwicklung unmittelbar durch die Rechtsaufsichtsbehdrden
durchgefiihrt wird. Es beginnt mit einer ortsiiblichen Bekanntmachung der Anhérung in den Gemeinden.
AnschlieRend wird der Gesetzentwurf einschliellich Begriindung vor Ort ausgelegt und die Einwohne-
rinnen und Einwohner erhalten flr einen Zeitraum von mindestens vier Wochen die Moglichkeit, sich
im Rahmen einer schriftlichen Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Neugliederungen zu auf3ern. In
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vielen Gemeinden besteht fiir die Einwohnerschaft auch Uber das Internet ein Zugang zu den entspre-
chenden Anhoérungsunterlagen. Die im Rahmen der Anhérung eingegangenen Stellungnahmen werden
anschlieBend zusammengestellt, ausgewertet und dem Landtag vorgelegt, so dass dieser bei seiner
Entscheidung Uber die Umsetzung der beantragten Neugliederungen die in der Einwohnerschaft vertre-
tenen Auffassungen einbeziehen und die vorgebrachten Argumente umfassend beriicksichtigen kann.

Inwiefern wurde die Expertise kommunalpolitischer Interessenverbande oder der kommunalen Spitzen-
verbande in die Gesetzesvorbereitung eingebunden?

Antwort:

Im Rahmen jedes einzelnen Gesetzgebungsverfahrens fur ein Gemeindeneugliederungsgesetz werden
seitens der Landesregierung zwischen der ersten und zweiten Kabinettbefassung die kommunalen Spit-
zenverbande nach § 20 Abs. 1 der Gemeinsamen Geschéaftsordnung flr die Landesregierung sowie fur
die Ministerien und die Staatskanzlei des Freistaats Thuringen (ThirGGO) beteiligt. Sie erhalten somit
bereits in einem frihen Verfahrensstadium die Gelegenheit, sich zu dem in Vorbereitung befindlichen
Gesetzentwurf der Landesregierung zu auf3ern.

Daruber hinaus ist es gangige Praxis, dass auch der Landtag die kommunalen Spitzenverbande (und
bei Bedarf weitere kommunale Interessenvertreter) in die formlichen Anhérungsverfahren zu Gemein-
deneugliederungsgesetzen einbezieht und sich diese somit auch in diesem Verfahrensstadium erneut
zu dem jeweiligen Gesetzentwurf aullern kénnen.

Der von Gemeindeneugliederungen in erster Linie beriihrte Gemeinde- und Stadtebund Thiringen e. V.
hat sich in den zurtickliegenden Anhérungen zu den seit der 6. Legislaturperiode durchgefiihrten Neu-
gliederungsverfahren stets dahingehend geaufert, dass er grundsatzlich kommunale Strukturverande-
rungen auf freiwilliger Basis unterstiitzt und die diesbezliglichen Finanzhilfen des Landes ausdricklich
beflrwortet.

12.Wie stellt die Landesregierung sicher, dass durch Gemeindefusionen keine Versorgungsliicken in sozi-

alen, kulturellen oder infrastrukturellen Angeboten entstehen?

Antwort:

Gemeindefusionen haben das Ziel, die Kommunen zu starken und sie auch kiinftig zu befahigen, die ih-
nen obliegenden Aufgaben angemessen und entsprechend den Erwartungen der Blirgerinnen und Buir-
ger zu erfillen. Die mit Gemeindeneugliederungen verbundene Blindelung der kommunalen Ressour-
cen tragt dazu bei, die sozialen, kulturellen und infrastrukturellen Angebote der Gemeinden langfristig zu
erhalten und nach Méglichkeit weiter zu verbessern. Die Gefahr, dass durch Gemeindeneugliederungen
Nachteile fur diese Angebote entstehen, wird nicht gesehen. Insbesondere entscheiden die Gemeinden
unabhangig von einer Gemeindeneugliederung im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts Gber ihre Pri-
oritdtensetzung bei der Erfullung freiwilliger Aufgaben.

13.Welche Alternativen zur Gemeindefusion werden in jedem einzelnen Fall einer vorgesehenen Gemein-

defusion geprift, wie beispielsweise starkere interkommunale Kooperationen, und aus welchen einzel-
nen Grinden kommen diese nicht zur Anwendung?

Antwort:

Nach MaRRgabe des geltenden Freiwilligkeitsprinzips entscheiden die Gemeinden in eigener Verantwor-
tung dartiber, ob und in welcher Form sie ihre Verwaltungsstrukturen weiterentwickeln méchten. Soweit
die Gemeinden hierbei einer Neugliederung den Vorzug gegeniber Instrumenten der kommunalen Zu-
sammenarbeit geben, stellt dies eine Entscheidung im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts dar, die
von der Landesregierung respektiert wird.

Im Ubrigen kann interkommunale Zusammenarbeit zwar dazu beitragen, dass einzelne oder alle mit ei-
nem bestimmten Zweck zusammenhangenden Aufgaben effizienter erfillt werden als durch einzelne
Kommunen und damit punktuell-aufgabenspezifisch eine Starkung der Leistungs- und Verwaltungskraft
der Kommunen erméglichen. Sie ist jedoch auf Grund der begrenzenden Aufgaben- und Zweckbezo-
genheit aus hiesiger Sicht nicht geeignet, um grundlegende strukturelle Defizite von Gemeinden auszu-
gleichen. Die interkommunale Zusammenarbeit stellt daher keinen Ersatz fiir kommunale Strukturande-
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rungen durch Gemeindefusionen dar. Entsprechende Erlauterungen finden sich jeweils in den Entwiirfen
der Landesregierung fiir ein Gemeindeneugliederungsgesetz, zuletzt in Drucksache 8/1206 auf Seite 29.

Darlber hinaus wird darauf hingewiesen, dass ausbleibende kommunale Strukturverbesserungen im Er-
gebnis dazu fuhren kénnen, dass ineffiziente Strukturen auch Uber héhere Bedarfszuweisungen finan-
ziert werden und die dafur verwendeten Finanzmittel dann fir andere Kommunen nicht mehr zur Ver-
fugung stehen.

Bausewein
Staatssekretar



	Geplante Gemeindefusionen in Thüringen – Folgen für Bürgernähe, kommunale Identität und Kosten
	1.	Welche einzelnen Gemeinden in Thüringen sollen gemäß aktuellem Planungsstand fusioniert werden (Gliederung nach Landkreisen und allen beteiligten Gemeinden sowie, falls bekannt, Angabe des jeweiligen zeitlichen Horizonts)?
	2.	Welche Gesamtkosten erwartet die Landesregierung thüringenweit und mit welchen Kosten rechnet die Landesregierung jeweils für die Umsetzung der einzelnen geplanten Gemeindefusionen inklusive IT-Anpassung, Personalstruktur, Beschilderung und Öffentlichkeitsarbeit (Gliederung der finanziellen Angaben nach dem jeweiligen Grund)?
	3.	Welche finanziellen oder welche weiteren Prämien plant die Landesregierung in welcher Höhe, um Gemeindefusionen in Thüringen zu fördern und auf welche Entschuldungshilfen in welcher jeweiligen Höhe und abhängig von welchen einzelnen Faktoren können fusionswillige Gemeinden zurückgreifen (Auflistung der einzelnen Voraussetzungen für die jeweiligen Prämien oder Entschuldungshilfen)? 
	4.	Wie hoch waren im Durchschnitt die tatsächlichen Fusionskosten vergangener Gemeindefusionen in Thüringen seit dem Jahr 2015 und welche der beteiligten Gemeinden kamen zu welchen Anteilen dafür auf (Gliederung nach Fusionsgemeinden und Kostenverteilung)?
	5.	Welche Einsparungen erwartet die Landesregierung mittelfristig durch die Gemeindefusionen und auf welchen Berechnungsmodellen beruhen diese Annahmen?
	6.	Ist die Landesregierung im Besitz von Evaluationsberichten zu früheren Gemeindefusionen wie beispielsweise bezüglich der Gemeinde Am Ettersberg (Landkreis Weimarer Land) oder der Stadt Kaltennordheim (Landkreis Schmalkalden-Meiningen), aus denen sich Erfolge oder Misserfolge ableiten lassen; wenn ja, wie lauten die zentralen Ergebnisse und was ergibt sich daraus für die Zukunft?
	7.	Wie wird sichergestellt – gegebenenfalls durch eine Anpassung der Thüringer Kommunalordnung –, dass in fusionierten Gemeinden kleinere Ortsteile weiterhin angemessen politisch vertreten sind? 
	8.	Welche rechtlichen oder verwaltungsinternen Mechanismen sollen nach Ansicht der Landesregierung verhindern, dass kleinere Ortsteile nach der Gemeindefusion in der Haushaltsplanung benachteiligt werden?
	9.	Wie bewertet die Landesregierung das Risiko, dass durch Gemeindefusionen regionale Identitäten, Traditionspflege und bürgerschaftliches Engagement Schaden nehmen und wie wird das begründet?
	10.	In welcher Form wird die Landesregierung die Einwohner betroffener Gemeinden vor der Umsetzung von Gemeindefusionen angemessen beteiligen? Welche verbindlichen Bürgerbeteiligungsformate, wie beispielsweise Bürgerentscheide oder öffentliche Befragungen, schreibt die Landesregierung gegebenenfalls auch vor jeder Gemeindefusion vor?
	11.	Inwiefern wurde die Expertise kommunalpolitischer Interessenverbände oder der kommunalen Spitzenverbände in die Gesetzesvorbereitung eingebunden?
	12.	Wie stellt die Landesregierung sicher, dass durch Gemeindefusionen keine Versorgungslücken in sozialen, kulturellen oder infrastrukturellen Angeboten entstehen?
	13.	Welche Alternativen zur Gemeindefusion werden in jedem einzelnen Fall einer vorgesehenen Gemeindefusion geprüft, wie beispielsweise stärkere interkommunale Kooperationen, und aus welchen einzelnen Gründen kommen diese nicht zur Anwendung?


